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Marktgebührensatzung der Stadt Friedrichshafen 

Änderung vom 08.12.2025 

Der Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen hat am 08.12.2025 auf Grund von § 4 der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für 

Baden-Württemberg (KAG) in der jeweils derzeit gültigen Fassung folgende Satzung zur Änderung der 

Marktgebührensatzung vom 08.12.2025 beschlossen: 

§ 1  

Die Marktgebührensatzung der Stadt Friedrichshafen vom 29.04.2013 wird wie folgt geändert: 

(1) Die Gebührenverzeichnisse 1 – 3, werden entsprechend der Anlage dieser Änderungssatzung neu 

gefasst. Sie bleiben Bestandteil der Marktgebührensatzung. 

(2) § 3 Gebührenbemessung wird folgender Absatz 4 hinzugefügt:  

 (4) In begründeten Ausnahmefällen ist die Festsetzung einer ermäßigten Gebühr möglich.  

 

§ 2  

Diese Änderung der Marktgebührensatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  

 

Friedrichshafen, 09.12.25 

 

 

 

Simon Blümcke  

Oberbürgermeister 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung:   

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim 

Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 

oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt 

Friedrichshafen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 

bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.    


